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Wie bitte? Ich muss, wenn ich im Zuge meiner Nebentätigkeit, die ich im öffentlichen Dienst
ausübe, Geld verdiene, ab einer bestimmten Höhe meinem Dienstherren anteilig etwas
abgeben? Wenn ich z.B. Lehrkraft bin und parallel dazu an der Uni Vorlesungen halte und halt
die Verdienstgrenze (ich meine es sind in NRW 10.000,-) überschreite, dann muss ich meinem
Dienstherren etwas davon abgeben? Was ist das für eine Regelung?! Also das heißt, es besteht
z.b. gar nicht die Möglichkeit, zu sagen, dass man bspw. zu 50% als Lehrkraft arbeitet und zu
50% an der Uni arbeitet (ohne eine Abordnung o.ä., sondern ganz normal als Honorartätigkeit
oder meinetwegen sogar in Form eines Anstellungsvertrages)?
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